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Berichtsauftrag Nr.: HA 34 
- Zwischenbericht - 
 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:       € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:       € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres (Entwurf) entfällt                   € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:       € 
Verfügungsbeschränkungen:       € 
Aktuelles Ist       € 
 
Gesamtkosten: ./. 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenBildJugWiss wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 1.5.2016 zu erläutern, wie die 
Position des Landes Berlin zur Fortsetzung der Exzellenzinitiative ist und welches Konzept 
der Fortsetzung zugrunde liegen wird.“ 
 
Es wird gebeten, aufgrund des nachfolgenden Zwischenberichts die Frist zur Beantwor-
tung bis zum 22. Juni 2016 zu verlängern. 
 
 
Das Land Berlin hat sich verpflichtet, den 25%igen Landesanteil auch für die nächste Pha-
se der Exzellenzinitiative zu leisten, jeweils entsprechend der erfolgreichen Beteiligung der 
Berliner Universitäten. 
 
Zurzeit wird die Gestaltung der Nachfolge der Exzellenzinitiative 2012-2017 für die Zeit ab 
2018 mit dem Bund und den Ländern erarbeitet. Am 22. April 2016 wurde der Grundsatz-
beschluss über die Nachfolge der Exzellenzinitiative in der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz gefasst.  
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Am 16. Juni 2016 werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der 
Bundesministerin für Bildung und Forschung die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über die Fortsetzung der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung an deutschen Hochschulen schließen. 
 
Hierzu wird der Senat auf der Basis des am 22. April 2016 gefassten Grundsatzbeschlus-
ses zur Gestaltung vor der Unterzeichnung durch den Bund und die Länder ausführlich 
informiert, die entsprechende Senatsvorlage ist in der Vorbereitung. Im Rahmen der Erfül-
lung des o. g. Berichtsauftrags werden diese Informationen dann ebenfalls Bestandteil des 
Berichts an den Hauptausschuss sein. 
 
 
In Vertretung 
Steffen Krach 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Wissenschaft 
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Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Landern 

gemaB Artikel 91Ь Absatz 1 des Grundgesetzes 

zur Forderung von Spitzenforschung an Universitaten 

vom ... 2016 

Praambel 

Die Bundesregierung und d.ie Regierungen der Lander der BundesrepuЬlik Deutschland beschlieBen, 

vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch ihre gesetzgebenden Kбrperschaften, auf der Grund lage 

von Artikel 91Ь Absatz 1 des Grundgesetzes ihre insbesondere durch die Exzellenzinitiative 

begonnenen Anstrengungen zur Starkung der Universitaten durch die Forderung w issenschaftlicher 

Spitzenleistungen, Profilblldungen und Kooperationen im Wissenschaftssystem fortzusetzen und 

weiterzuentwickeln, um den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu starken, seine 

internationale Wettbewerbsfahigkeit weiter zu verbessern und die erfolgreiche Entwicklung 

fortzufuhren, die die Ausblldung von Leistungsspitzen in der Forschung und die Anhebung der 

Qualitat des Hochschul- und Wissenschaftsstandort Deutschlands in der Breite zum Ziel hat. ln 

gemeinsamer Verantwortung und Finanzierung wollen Bund und Lander die mit der 

Exzellenzinitiative erreichte neue Dynamik im deutschen Wissenschaftssystem erhalten und 

ausbauen sowie eine langerfristige Zukunftsperspektive fur erfolgreiche Projekte der 

Exzellenzinitiative ermoglichen. Ferner soll zur Starkung der Universitaten deren fachliche und 

strategische Profilierung unterstUtzt werden, die sich auf alle Leistungsbereiche beziehen kann. 

§1 
Gegenstand und Umfang der Forderung 

(1) Die gemeinsame Forderung durch die VertragschlieBenden erstreckt sich auf die 

wissenschaftsbezogenen Aktivitaten der erfolgreichen Universitaten und ihrer Kooperat ionspartner 

in Fallen uberregionaler Bedeutung in den F6rderlinien: 

а) Exz.ellenzcluster: Mit ihr werden international wettbewerbsfahige Forschungsfelder an 

Universitaten bzw. Universitatsverbunden projektbezogen gefordert. 

Ь) Exzellenzuniversitaten: Diese Forderlinie dient der dauerhaften Starkung der 

Universitaten als lnstitution bzw. einem Verbund von Universitaten und dem Ausbau 

ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung auf Basis erfolgreicher 

Exzellenzcluster. 

(2) ln beiden Fбrderlinien kann eine Antragstellung durch eine einzelne Universitat sowie durch einen 

Verbund mehrerer Universitaten (Universitatsverbund) erfolgen, die als gemeinsame Antragsteller 

auftreten, um in einer kooperativen Struktur exzellente Forschung voranzubringen. Die sichtbare und 

schon Ыsher gelebte ubergreifende Zusammenarbeit, die Synergien sowie wissenschaftlicher und 

struktureller Mehrwert mussen fur jede an der Antragstellung beteiligte Universitat deut lich 

erkennbar sein. Die institutionell nachhaltige strategische Zusammenarbeit muss in einem 

verblndlichen, expliziten Regelwerk festgelegt sein. Universitaten und Universitatsverbunde kбnnen 

weitere Ko9perationspartner wie auBeruniversitare Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und andere 

gesellschaftliche Akteure einbeziehen. 
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(3) Bund und Lander stellen fur die Finanzierung des Gesamtprogramms, vorbehalt lich der 

Mittelbereitstellung durch die gesetzgebenden Kбrperschaften, im Jahr 2017 80 Mio. Euro sowie аЬ 

dem Jahr 2018 jahrlich insgesamt 533 Mio. Euro zur Verfugung, einschlieBlich Programm- und 

Universitatspauschalen, Verwaltungskosten und Oberbruckungsfinanzierung. Die Mittel werden im 

Rahmen ·einer flexiЬlen Mittelbewirtschaftung zur Verfugung gestellt. Bund und Lander werden sich 

bemuhen, nicht ausgegebene Mittel im Rahmen der fur die Fбrderfalle gegebenen 

Finanzierungszusagen erneut zur Verfugung zu stellen. Die Mittel werden vom Bund und von den 

jeweiligen Sitzlandern im Verhaltnis 75:25 vom Hundert getragen. 

(4) Bund und Lander tragen die Verwaltungskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

und des Wissenschaftsrates fur dieses Programm im jeweiligen Wirtschaftsplan der beiden 

lnstitutionen. Die Verwaltungskosten werden von Bund und Landern nach dem SchlUssel gemaB 

Absatz 3 erbracht. Die Lander tragen ihren Anteil nach dem Kбnigsteiner SchIOssel. 

§2 
Allgemeine Verfahrensgrundsatze 

(1) Antragsteller und Empfanger der Fбrdermittel sind Universitaten bzw. Universitatsverbunde, 

jeweils vertreten durch ihre Leitung. Antrage sind Ober die fur Wissenschaft zustandigen Behбrden 

der Lander fur Exzellenzcluster an die DFG, fur Exzellenzuniversitaten an den Wissenschaftsrat zu 

richten. 

(2) Die Antragsberechtigung besteht jeweils fur ein oder mehrere Exzellenzcluster und zusatzlich fur 

еiпеп Antrag als Exzellenzuniversitat. 

(3) Die DFG fuhrt das Verfahren fur die Fбrderlinie der Exzellenzcluster, der Wissenschaftsrat das 

Verfahren fur die Fбrderlinie der Exzellenzuniversitaten nach MaBgabe dieser Vereinbarung durch. 

DFG und Wissenschaftsrat wirken fur das Programm zusammen. Sie verpflichten sich, in den 

jeweiligen Gutachtergruppen Expertise aus der jeweils anderen Organisation zu berucksichtigen. 

(4) Es werden ein Expertengremium und eine Exzellenzkommission gebl ldet, die von DFG und 

Wissenschaftsrat organisatorisch unterstUtzt werden. 

(а) Das Expertengremium besteht aus insgesamt 39 in der Forschung auf verschiedenen 

Wissenschaftsgebleten ausgewiesenen Expertinnen und Experten, die auch uber langjahrige 

Erfahrungen im Ausland, im Hochschulmanagement, in der Lehre oder in der Wirtschaft 

verfugen. Seine Mitglieder werden vom Senat der DFG und von der Wissenschaftlichen 

Kommission des Wissenschaftsrats gemeinsam vorgeschlagen und von der GWK ernannt. Das 

Expertengremium kann externen Sachverstand hinzuziehen, es kann arbeitsteilig vorgehen 

und Untergremien z.B. fur die Verantwortungsbereiche Exzellenzcluster und 

Exzellenzuniversitaten einrichten. Der oder die Vorsitzende des Wissenschaftsrats und der 

Prasident / die Prasidentin der DFG gehбren dem Expertengremium ohne Stimmrecht an und 

fuhren den Vorsitz. Zu den Aufgaben des Expertengremiums gehбren insbesondere die 

Festlegung der Fбrderbedingungen unter Berucksichtigung der in dieser · 

Verwaltungsvereinbarung enthaltenen Kriterien, die Bewertung der Skizzen und Antrage auf 
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der Grundlage (fach-)wissenschaftlicher Begutachtungen, die Forderempfehlungen f ur die 

Exzellenzkommission, die Entscheidung uber die zur Antragstel lung berechtigenden Skizzen 

und die Berichterstattung uber das Programm an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

sowie die Bewertung der Ergebnisse der Evaluation der Exzellenzuniversitaten. 

(Ь) Die Exzellenzkommission besteht aus dem Expertengremium und den fur Wissenschaft 

zustandigen Ministerinnen und M inistern des Bundes und der Lander. Der Vorsitz des . 

Expertengremiums fuhrt den Vorsitz in der Exzellenzkommission. Die Exzellenzkommission 

entscheidet auf Basis der Empfehlungen des Expertengremiums uber die Fбrderung von 

Exzellenzclustern und Exzellenzuniversitaten. Sie befasst sich mit den Ergebn issen der 

Evaluation der Exzellenzuniversitaten. 

(5) Das Expertengremium entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. ln der 

Exzellenzkommission fuhren die Mitglieder des Expertengremiums und die Ministerinnen und 

Minister der Lander jeweils eine Stimme, die Bundesministerin oder der Bundesminist er fuh rt 

sechzehn Stimmen. 

Fur Entscheidungen dег Exzellenzkommission uber Exzellenzcluster ist die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. Fur Entscheidungen uber Exzellenzuniversitaten ist eine einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder des Expertengremiums sowie eine Mehrheit von 

mindestens 25 Stimmen der Ministerinnen und Minister des Bundes und der Lander erforderlich . 

Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(6) Das Expertengremium legt die Fбrderbedingungen unter Beachtung der nach Absatz 7 und §§ 3 

und 4 maBgeЬlichen Kriterien fest. Die DFG und der Wissenschaftsrat schreiben die Fбrde rl i n ien aus. 

Anmerkung: DFG und WR werden darauf hingewiesen, dass bei der erstmaligen Ausschreibung beide 

Forderlinien zeitgleich zu veroffentlichen sind. 

(7) ln beiden Fбrderlinien erfolgt eine Fбrderung ausschliefSlich nach wissenschaftlichen Kriterien. Auf 

der Grundlage herausragender wissenschaftlicher Vorleistungen im internationalen MafSstab sollen 

Perspektiven zu Entwicklung und Erhalt international wettbewerbsfahiger exzellenter 

Spitzenforschung einschlieBlich der Fбrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bewertet 

werden. Bewertungsgrundlage ist in beiden Fбrderlinien eine Starken-Schwachen-Analyse, die 

Aussagen zu inhaltlicher Schwerpunktsetzung in · der Forschung und zu den zur Spit zenfo rschung 

akzessorischen Leistungsdimensionen wie forschungsorientierter Lehre, Forschungsinfrastrukturen, 

ldeen- und Wissenstransfer, zu Personalentwicklung sowie zur Fбrderung der Chancengleichheit in 

der Wissenschaft beinhaltet. 

(8) Die Forderentscheidungen werden von den fur Wissenschaft zustandigen Ministerinnen und 

Ministern des Bundes und der Lander gemeinsam bekannt gegeben. 

§3 

Exzellenzcluster 

(1) Fur die Projektforderung der Exzellenzcluster stellen Bund und Lander jahrlich insgesamt rund 385 

Mio. Euro zur Verfugung. Dieser Betrag beinhaltet eine Programmpauscha le in Нб hе von 22 vom 

Hundert der bewilligten und verausgabten direkten Projektmittel sowie die Mittel f ur eine 
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Universitatspauschale gemag Absatz 4 und die Mittel fur eine Auslauffinanzierung gemag Absatz 6. 

Es werden fur 45 Ьis 50 Fбrderfalle Mittel fur antragsabhangige Fбrderhбhen zwischen jeweils 3 Ьis 

10 Mio. Euro jahrlich veranschlagt. 

Anmerkung: Die Besonderheiten der Fдcher so//en angemessen berйcksichtigt werden. Es ist darauf 

hinzuwirken, dass die Bandbreite der Forderhohe ausgeschopft und auch k/einere Antrдge gestellt 

und gefordert werden. Die Forderhohen so//en so bemessen werden, dass 45 bls 50 Forderfдlle 
moglich werden. 

(2) Die DFG verбffentlicht regelmagig alle sieben Jahre eine Ausschreibung fur Exzellenzcluster. Neu

und Fortsetzungsantrage fur Exzellenzcluster werden in Panels begutachtet und vergleichend 

bewertet, Gber sie wird jeweils gemeinsam entschieden. Die AusschreiЬung erfolgt bei 

Erstantragstellung fur Exzellenzcluster zweistufig (Antragsskizzen bzw. Vollantrage). Das 

Expertengremium entscheidet, in welchen Fallen Vollantrage fur Exzellenzcluster vorgelegt werden 

sollen. 

(3) ln Erganzung zu § 1 Absatz 2 Satz 1 und § 2 Absatz 7 gelten fur Exzellenzcluster fo lgende weitere 

Gbergreifende Kriterien: 

а) Ausgewiesene Exzellenz der Forschung und der beteiligten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler im jeweiligen thematischen Forschungsfeld; 

Ь) Wissenschaftliche Exzellenz und Koharenz des Forschungskonzepts zur Entwicklung des 

thematischen Forschungsfelds, zur interdisziplinaren Zusammenarbeit und zur 

internationalen Vernetzung; 

с) Besonderheit, Originalitat und Risikobereitschaft der Forschung; 

d) Koharenz und Qualitat der Fбrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; 

е) Qualitat der Konzepte zur professionellen Personalentwicklung und zur 

Chancengleichheit in der Wissenschaft; 

f) Qualitat des strategischen Entwicklungskonzepts zu r 

Weiterentwicklung des Exzellenzclusters (Governance) und 

Organisation und 

Passfahigkeit dieser 

Entwicklungsstrategie zu derjenigen der Universitat bzw. des Verbunds; 

g) Ggf. Leistungsfahigkeit der beteiligten Partner und Koharenz und Qualitat des 

Kooperationskonzepts auf Basis verblndlicher Vereinbarungen; 

h) Ggf. Qualitat der beantragten Magnahmen zur forschungsorientierten Lehre im 

thematischen Forschungsfeld (mit besonderem Fokus auf die Vermittlung guter 

wissenschaftlicher Praxis); 

i) Ggf. Qualitat der beantragten мagnahmen zum ldeen- und Wissenstransfer; 

j) Ggf. Qualitat der beantragten мagnahmen zur Nutzung von Forschungsinfrastrukturen. 

(4) Universitaten mit Exzellenzclustern kбnnen zudem eine Universitatspauscha le als 

Strategiezuschlag zur Starkung ihrer Governance und strategischen Ausrichtung durch die 

Universitatsleitung erhalten. Zur Gewahrung einer Universitatspauschale muss die 

Universitatsleitung dem· Antrag auf Fбrderung als Exzellenzcluster eine schlanke Darstellung der 

universitaren strategischen Ziele beifugen, welche im Rahmen der fachlichen Begutachtung der 

Exzellenzcluster auf ihre Plausibllitat hin Gberpruft wird. Ein inhaltlich erfolgreicher Exzellenzcluster 

erhalt keine Universitatspauschale, wenn diese Bewertung negativ ausfallt. Die Universitatspauschale 

pro Exzellenzcluster betragt jahrlich 1 Mio. Euro. Sind an einer Universitat mehrere Exzellenzcluster 
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angesiedelt, so betragt die Universitatspauschale jahrlich 1 Mio. Euro fOr das erste Exzellenzcluster, 

750.000 Euro fOr das zweite und 500.000 Euro fur jedes weitere Exzellenzcluster. lm Falle eines 

Universitatsverbundes wird die Universitatspauschale pro Exzellenzcluster anteilig auf die 

Verbundpartner verteilt. lm Falle einer Fбrderung als Exzellenzuniversitat gilt die 

Universitatspauschale als in dieser Fбrderlinie abgegolten und entfallt. 

(5) Das Expertengremium gibt zu den Antragen eine Empfehlung auf dег Grundlage 

wissenschaftlicher Begutachtungen und den nach Absatz З und § 2 Absatz 7 ma·ggeЬlichen Kriterien 

аЬ. Die Exzellenzkommission entscheidet auf der Grundlage dieser Empfeh/ungen Ober die Antrage. 

(б) Die jeweilige Fбrderlaufzeit fur Exzellenzcluster betragt grundsatzlich zweimal sieben Jahre; 

Neuantrage sind mбglich, sie kбnnen auch im selben thematischen Forschungsfeld angesiedelt sein. 

Exzellenzcluster, die nach sieben Jahren keine Fortsetzung erfahren, erhalten eine degressive, auf 

hбchstens zwei Jahre begrenzte Auslauffinanzierung. Diese soll sich grundsatzlich auf die zur 

Fertigstellung der im Projekt verfolgten Qualifikationsarbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses 

erforderlichen Personal- und Sachmittel beschranken. 

(7) Die finanzielle Fбrderung der Exzellenzcluster erfolgt 

Sonderfinanzierung uber die DFG als befristete 

Bewirtschaftungsgrundsatzen. 

im Rahmen einer Bund-Lander

Projektfбrderung nach ihren 

Anmerkung: Die DFG wird in geeigneter Weise bei der Bewil/igung darstellen, dass es sich ит eine 

Forderung von Випd und Landern handelt. 

§4 

Exzellenzuniversitaten 

(1) Fur die Fбrderung von Exzellenzuniversitaten stellen Bund und Lander jahrlich insgesamt rund 148 

Mio. Euro zur Verfugung. ln der Fбrderlinie werden acht Ьis elf Fбrderfalle gefбrdert. Dabei werden 

antragsabhangige Fбrderhбhen zwischen jahrlich 10 Ьis 15 Mio. Euro fur Antrage einzelner 

Universitaten und 15 Ьis 28 Mio. Euro fur Universitatsverbunde veranschlagt. 

Anmerkung: Exzellente Antrдge kleiner Universitдten sol/en angemessen berйcksichtigt werden. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass die Bandbreite der Forderhohe ausgeschopft und acht bls elf Fбrderfдl/e 

moglich werden. 

Die Fбrderung als Exzellenzuniversitat setzt die Fбrderung von mindestens zwei Exzellenzclustern an 

derselben Universitat voraus. Bei VerЬUnden mehrerer Universitaten erhбht sich die Zahl der 

erforderlichen Exzellenzcluster auf mindestens drei, wobei jede der am Verbund beteiligten 

Universitaten uber mindestens ein Exzellenzcluster verfugen oder an einem gemeinsamen 

Exzellenzcluster beteiligt sein muss. 

Exzellenzcluster, die im Rahmen eines Universitatsverbundes gemag § 1 Absatz 2 gefбrdert werden, 

werden jeder der am Verbund beteiligten Universitaten als Fбrdervoraussetzung fur eine 

Exzellenzuniversitat angerechnet. 
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ln der Fбrderlinie Exzellenzuniversitaten werden aufgrund der dauerhaften Fбrderung keine 

Programmpauschalen und keine Universitatspauschalen gewahrt. 

(2) Nach der Entscheidung uber die Exzellenzcluster erfolgt zeitlich versetzt das Auswahl- und 

Entscheidungsverfahren fur die Exzellenzuniversitaten. Die Antragstellung erfolgt als Vollantrag ohne 

Skizzenphase. Die Universitaten bzw. UniversitatsverЬUnde legen fur die Vor-Ort-Begutachtung ein 

strategisches, institutionenbezogenes Gesamtkonzept sowie einen groben Finanzierungsplan fUr den 

Zeitraum Ьis zur ersten Evaluation vor, unterteilt in Jahrestranchen sowie nach Personal-, Sachmittel 

und lnvestitionskosten zur Verwendung der bewilligten Mittel. 

(З) ln Erganzung zu § 1 Absatz 2 Satz 1 und § 2 Absatz 7 gelten fur Exzellenzuniversitaten fo lgende 

weitere i.ibergreifende Kriterien: 

а) Bisherige exzellente Forschungsleistungen der . antragstellenden Universitat bzw. des 

Verbundes, die nach Parametern der wissenschaftlichen Leistungsfahigkeit unter 

transparenter Einbeziehung von vorliegenden statistischen Daten (z.B. Drittmittel, 

Forschungspreise, DFG-Fбrderatlas, Leistungen in den Ьisherigen Runden der 

Exzellenzinitiative) im Rahmen der Begutachtung bewertet werden; 

Ь) Koharenz und Qualitat eines strategischen institutionenbezogenen Gesamtkonzepts mit 

Aussagen u.a. zur Governance der Universitat bzw. zwischen den beteiligten Partnern, zu 

forschungsorientierter Lehre, zur Nutzung von Forschungsinfrastrukturen, zur Attraktion der 

weltweit fuhrenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen einer ggf. 

gemeinsamen Berufungs- bzw. Personalgewinnungsstrategie, zu Personalentwicklung und 

Chancengleichheit. Weitere Kriterien sind: Str~ktureller Mehrwert und institutioneller 

Reifegrad; Vorhandensein einer fur den weiteren Au~bau der Spitzenforschung auf 

internationalem Niveau notwendigen kritischen Masse; 

dauerhaften Erneuerungsfahigkeit und zum Erhalt 

Exzellenzuniversitat; internationale Spitzenstellung und 

Vernetzung, uberregionale Bedeutung der Exzellenzuniversitat. 

Qualitat des Konzepts zur 

der lnnovationskraft der 

Sichtbarkeit, internationale 

(4) Das Expertengremium gibt zu den Antragen eine Empfehlung auf der Grund lage 

wissenschaftlicher Begutachtungen und den nach Absatz 3 und § 2 Absatz 7 maBgeЬ/ichen Kriterien 

аЬ. 

(5) Die Exzellenzkommission entscheidet auf der Grundlage dieser Empfehlungen uber die Antrage. 

Dabei legt sie auch die Нбhе der dauerhaften Fбrderung pro Exzellenzuniversitat fest. 

§5 

Finanzierungsmodalitaten von Exzellenzuniversitaten 

(1) Exzellenzuniversitaten werden vorbehaltlich des Ergebnisses der Evaluation nach § 6 dauerhaft 

gefбrdert. Die verfassungsmaBige Zustandigkeit fur allgemeine Hochschulfragen des Sitzlandes Ыei bt 

unberuhrt. Der Bund nimmt auf die Verfasstheit und Steuerung der Universitaten keinen Einfluss. Die 

aus dieser Vereinbarung resultierenden Aufgaben und Befugnisse des Bundes Ыeiben unberuhrt. 
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(2) Die gemeinsame Forderung von Exzellenzuniversitaten durch Bund und Sitzland erfolgt auf Basis 

des in der Exzellenzkommission entschiedenen Finanzierungsplans. lm Rahmen eines regelmaBigen 

Statusgesprachs zwischen Bund und Sitzland werden der inhaltliche Fortschritt, der Einsatz der 

zusatzlichen· Mittel und die weitere Planung erёrtert. 

(З) Zur gemeinsamen Fбrderung der einzelnen Exzellenzuniversitaten weist der Bund dem jeweiligen 

Sitzland den jahrlichen Bundesanteil zu. Das jeweilige Sitzland ruft die jahrliche Zuweisung 

bedarfsgerecht аЬ . Die Forderung der Exzellenzuniversitaten erfolgt nach den Regelungen des 

jeweiligen Sitzlandes fur die Grundfinanzierung der Universitaten, soweit nichts anderes vereinbart 

ist. Rucklagen beim Land durfen aus Bundesmitteln nicht geblldet werden. Der Landeshaushalt weist 

die Нёhе des jeweiligen Bundes- und Landesanteils unter dem Forderzweck "Exzellenzuniversitat" 

getrennt von den sonstigen Universitatsmitteln aus. Auch im Haushalt der Exzellenzuniversitat ist 

hinreichende Transparenz hinsichtlich der Нёhе des Bundes- und des Landeranteils herzustellen und 

die Zweckblndung sicherzustellen. Das Land pruft die zweckentsprechende Verwendung und 

berichtet dem Bund im Rahmen eines Vereinfachten Verwendungsnachweises daruber. Die 

Zuweisung der Bundesmittel ist zu erstatten, soweit die Finanzierung der Exzellenzuniversitat durch 

das Sitzland nach Verwaltungsverfahrensrecht, insbesondere nach §§ 48, 49 VwVfG, oder anderen 

Rechtsvorschriften mit Wirkung fur die Vergangenheit zuruckgenommen oder widerrufen oder sonst 

unwirksam wird. Der zustandige Landesrechnungshof ist der des Sitzlandes; er unterrichtet den 

Bundesrechnungshof, dessen Rechte nach § 91 ВНО unberuhrt Ьleiben. 

(4) ОЬег die Umsetzung der gemeinsamen Forderurig wird jahrlich im GWK-Ausschuss vom Bund und 

dem jeweiligen Sitzland berichtet. 

§6 

Evaluation der Exzellenzuniversitaten, Ende der gemeinsamen Forderung von 

Exzellenzuniversitaten 

(1) Exzellenzuniversitaten werden regelmaBig alle sieben Jahre einer unabhangigen und externen 

Evaluation unterzogen, die vom Wissenschaftsrat organisiert und vom Expertengremium bewertet 

wird. Dabei wird insbesondere gepruft, оЬ die Voraussetzungen einer gemeinsamen Forderung 

gemaB § 4 Дbsatz 1 und Absatz 3 weiterhin gegeben sind, und eine entsprechende Empfehlung 

vorgelegt. 

(2) Das Ergebnis der Evaluation wird der Exzellenzkommission vorgelegt. Sind die Voraussetzungen 

einer gemeinsamen Fёrderung weiterhin erfullt, so wird die gemeinsame Forderung fortgesetzt. 

Kommt die Evaluation zu einem negativen Ergebnis, so entscheiden Bund und Sitzland uber die 

Modalitaten des Ausscheidens der Exzellenzuniversitat aus der gemeinsamen Forderung. 

(З) Wird eine gemeinsame Fбrderung einer Exzellenzuniversitat gemaB Absatz 2 eingestellt, erhalt 

die Exzellenzuniversitat eine degressive, auf hбchstens drei Jahre begrenzte Auslauffinanzierung vom 

Bund und dem jeweiligen Sitzland. 
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(4) Scheidet eine Exzellenzuniversitat aus der dauerhaften gemeinsamen Fбrderung aus oder werden 

im Rahmen der Fбrderlinie Exzellenzuniversitaten Mittel anderweit ig verfugbar, so beschlielSt die 

Exzellenzkommission eine Ausschreibung durch den Wissenschaftsrat fur Neuantrage. 

§7 

Oberbri.ickungsfinanzierung 

Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte, die im Rahmen der Exzellenzinitiative 

auf Basis der Exzellenzvereinbarung 11 gefбrdert werden, erhalten аЬ dem 1. November 2017 eine auf 

hбchstens 24 Monate begrenzte Oberbruckungsfinanzierung, jahrlich hбchstens bls zur Нбhе der fu r 

die letzten 12 Monate der Fбrderung jeweils bewilligten Mittel, Die konkrete Ausgestaltung der 

Oberbruckungsfinanzierung wird von der DFG, hinsichtlich der Zukunftskonzepte im Einvernehmen 

mit dem Wissenschaftsrat, festgelegt. Die Oberbruckungsfinanzierung von Graduiertenschulen und 

Exzellenzclustern endet mit dem Beginn ihrer etwaigen neuen Fбrderung als Exzellenzcluster. Mit der 

Oberbruckungsfinanzierung ist auch die in § 6 Absatz 2 der Exzellenzvereinbarung 11 vorgesehene 

Auslauffinanzierung abgegolten. Fur die Oberbruckungsfinanzierung werden insgesamt 

rd. 734 Mio. Euro in den Jahren 2017 bls 2019 bereitgestellt. 

§8 

Obergeordnete Evaluation 

(1) Das Expertengremium legt der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz regelmalSig, erstmals zum 

30. Juni 2027, einen Bericht uber die Erfahrungen mit den Fбrderlinien vor. 

(2) Ober die Auswirkungen des Programms auf das Wissenschaftssystem und sich daraus ggf. 

ergebenden Anpassungsbedarf beraten Bund und Lander in der Gemeinsamen 

Wissenschaftskonferenz, 

§9 

Laufzeit, lnkrafttreten 

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann vom Bund oder von 

mindestens drei Landern mit einer Kundigungsfrist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres, 

jedoch erstmals 2027 gekundigt werden. 

(2) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch alle VertragschlieBenden in Kraft. 
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Berlin, den 

FUr die BundesrepuЬlik Deutschland 

FUr das Land Baden-WUrttemberg 

FUr den Freistaat Bayern 

FUr das Land Berlin 

FUr das Land Brandenburg 
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Fur die Freie Hansestadt Bremen 

Fu r die Freie und Hansestadt Hamburg 

Fur das Land Hessen 

Fur das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Fur das Land Niedersachsen 
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Fur das Land Nordrhein-Westfa len 

Fur das Land Rheinland-Pfalz · 

Fur das Saarland 

Fur den Freistaat Sachsen 

Fur das Land Sachsen-Anhalt 
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Fur das Land Schleswig-Holstein 

Fur den Freistaat Thuringen 
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12.04.2016 

Vorlaufiger Zeitplan unter Berucksichtigung der'Stellungnahmen von DFG und Wissenschaftsrat 

22. April 2016 Beschluss GWK i.iber VV 

16. Juni 2016 Beschluss ВК/МРК uber W 

5./6. Juli 2016 DFG-Jahresversammlung 

6.-8. Juli 2016 WR-Sitzung Wissenschaftl iche Kommission 
und Vollversammlung 

Juli 2016 Berufung Expertengremium und 
konstituierende Sitzung 

Juli 2016 Ausschreibung fUr beide Forderlinien 

April 2017 Einreichung der Skizzen fur Skizzenvorbereitungszeit 
Exzellenzcluster, danach Begutachtung der Antragste ller: 9 Monate 
Skizzen 

September 2017 Entscheidung i..iber Skizzen, Aufforderung Begutachtung Skizzen 5 Monate 

zur Vollantragstellung fi..ir Exzellenzcluster 

Februar 2018 Einreichung der Vollantrage fi..ir Vollantragserstellung 5 Monate 
Exzellenzcluster, anschlieBend 
Begutachtung 

September 2018 Forderentscheidung Exzellenzcluster Begutachtung Vollantrage 7 
Monate 

Dezember 2018 / Forderbeginn Exzellenzcluster Forderbeginn 3-4 M onate nach 

Januar 2019 Entscheidung 

Februar 2019 Einreichung Antrage Exzellenzuniversitaten, Antragstellung 5 Monate 

anschlieBend Begutachtung 

Juli 2019 Forderentscheidung i..iber Begutachtung 5 Monate, аЬ 
Exzellenzuniversitaten Forderentscheidung ЕхС 10 

Monate 

1. November 2019 Fбrderbeginn Exzellenzuniversitaten 3-4 Monate 
Uberbri..ickungsfinanzierung nach 
Entscheidung i..iber EXU 
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